
1883.

Donnerstag, den 31. Rai.

Verantwortlicher Redacteun O. Opitz. � Druck, Verlag und Expeditiom O. Opitz in Namslau

A. Amtlich er Theil.
NO« 1921 Nanislaiy den 28. Mai 1883.

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreis-Ausschusses findet
Donnerstag den 31. Mai er. Nachm. 3�/2 Uhr

statt.

NO· 193] Berlin, den 1. März 1883.
Den Remonte-Ankauf pro 1883 betreffend.

Regierungs-Bezirk Breslau.
Zum Ankauf von Remotitexi im Alter von drei und vier Jahren sind im Bereiche der

Königlichen Regierung zu Breslau für dieses Jahr nachstehende, Niorgens 8 Uhr beginnende Märkte
anberaumt worden, und zwar: · .

den 25. August in Poln.-Wartenberg, den 5. September in Striegau,
,, 30. August in Brieg, » 6. ,, ,, Kostenblut
» 31. � � Trebnitz
Die von der Remonte-Ankaufs-Kommission gekauften Pferde werden zur Stelle abgenommen

und sofort gegen Quittung baar bezahlt.
Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Latidesgesetzeti den Kauf rückgängig machen,

sind vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmenz auch sind
Krippensetzer vom Ankauf ausgeschlossen und wird es sich empfehlen hierauf besonders zu achten,
damit die Zurückgabe derjenigen Pferde, welche sich innerhalb der ersten acht Tage nach dem Ein-
treffen in den Depots mit diesem Fehler behaftet zeigen, vermieden wird.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue starke rindlederne Trense
mit starkem Gebiß und eine Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit 2 mindestens 2 m langen star-
ken hanfenen Stricken ohne besondere Vergütigutig mitzugeben

Um die Abstammung der vorgeführten Pferde feststellen zu können, ist es erwünscht, daß
die Deckscheine möglichst mitgebracht werden.

Kriegsministeriuap Abtheilung für das Remontewesem
gez. von Rauch. Graf von Klinkowström

NO� 1941 Berlin, den 16. Mai 1883.
Bekanntmachnng

Vom 1. Juli d. Je. ab können bis auf Weiteres die Zinsscheine sämmtlicher Preußischer
Staatsschuldverschreibutigen außer bei der Staatsschuldeti-Tilgungskasse, den Regierungs- und Be-
zirkshauptkassem der Kreiskasse in Frankfurt am Main und den betreffenden Kassen der directen und
indirecteii Steuerverwaltung, auch bei der hiesigen Reichsbatikhaupt-Kasse, bei sämmtlichen innerhalb
und außerhalb des Preußischen Staats-Gebietes belegenen Reichsbankhattptstellen und Reichsbankstek
len sowie bei den Reichsbaiikkommaiiditen in Cöslin und Jnsterberg zur Einlösung gebracht werden.

Die Zinsscheine sind zu dem Zwecke, nach den einzelnen Schuldgattungen und« Werthab-
schnitten geordnet, der Einlösungsstelle mit einem Verzeichnis; vorzulegen- Wekches dis- Skückztlhc UND
den Betrag für jeden Werthabschiiitt angiebt, aufgerechnet ist und des Einlösenden Namen und
Wohnort ersichtlich macht.

Hauptverwaltung der Staatsschnldem
gez. Sydow Hering Merleker Michelly 1. 884.

Namslau, den 28. Mai 1883.
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht;
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Nvs 195! Breslau, den 30. April 1883.
Bekanntmachung.

Jn Gemäßheit des § 65 des Reglements vom 28. December 1864 werden die Verwaltungs-
Ergebnisse der Schlesischen Provinzial- Land -Feuer-Societät pro 1882 nachstehend« zur öffentlichen
Kenntniß gebracht:

A. Einnahmen. B. Ausgaben.
Mark Pf. Mark Pf.

1. Beiträge . . . . . . . . . . . 1,332,931 99 1. Schadenvergütigung . . . . . 1,088,732 35
2. Sonstige Erhebungen . . . . 103 00 2. Rückversicherungs-Prätnien . 139,884 95
3. Zinsen . . . . . . . . . . . . 172,311 69 3. Spritzen- und andere Prämien 7,851 90
4. Aus der Rückversicherung . . 255,362 80 4. Verwaltungskosten, inclusive
5. Erstattriiigen und Ersparungen 126 148,97 M. Bureaukosten

an der Schadenreserve früherer und Tantieme der Kreis: und
Jahre . . . . . . . . . . . . 4,347 92 Lokal - Verwaltung , sowie

6. Gewinn bei Veräußerungen 16 502,59 Mark für Brand: "
von Esfecten . . . . . . . .. 163 29 schäden- und andere �Jagen 204,647 07

7. Sonstige Einnahmen . . . . . 8,695 00 5. Sonstige Ausgaben . . . . . 6,941 39
Zusammen 1,773,915 69 Zusammen 1,448,057 66

Ueberschuß der Einnahmen: 325,858 Mark 3 Pf.
Gefammt-Vermögen am Schlusse des Jahres 1882.

Aetiva. Passiva.
Mark Pf. Mark Pf.

a« Kassenbestaiid . . . . . . . . 23,157 29 a. Rückständige Schade11-Vergü-
b. Rückständige Beiträge . . . . 348,784 65 tigungen incl. 23 852,33 M.
c. Sonstige rückständige Einnah- für noch schwebende Schaden-

men . . . . . . . . . . . .. 4,848 30 fälle . . . . . . . . . . . .. 101,609 94
d. 2,083,300 M. Werthpapiere b. Sonstige rückständige Ausga-

zum Einkausspreise von . . . 2,034,083 83 ben . . . . . . . . . . . . . 269 67
e. Hypothekarische Ausleihungen 1,933,615 00
f. Werth des Grundstücks . . . 438,975 73

Zusammen 4,783,464 80 Zusammen 101,879 61
Ueberschuß der Activa: 4,681,585 Mark 19 Pf.

Die Versicherungs-Summe betrug:
in Klasse: am l. Januar l882: am 1. Januar 1883: mithin mehr:

« darunter für Mobiliam
I. 406,479,090 Mk. 438,758,780 Mk. 65,471,640 Mk. 32,279,690 Mk.

11. 92,321,97o ,, 98,779,500 » 16,720,050 ,, 6,457,530 �
III. 44,919,300 � 49,643,610 � 10,514,000 � 4,724,310 »
IV. «93,808,520 » 95,600,960 ,, 8,145,540 » 1,792,440 ,,

Zusammen 637,528,8807.I!Ek. 682,782,850 Ver. 100,851,230 Mk. 45,253,970 Mk.
Der Schadenaufwand von 1 088 732,35 Mark wurde durch 696 Brände hervorgerufen,

welche 859 Besitzungen mit 527 Wohn-, 272 Stall» 375 Scheuer: und 259 Nebengebäuden und
in 39 Fällen bewegliche Gegenstände verschiedener Art zerstörten oder beschädigten.

Darunter befinden sich 35 Dominien �8 Gebäude! mit 154 883,48 Mark, 33 Gastwirth-
schaften �1 Gebäude! mit 33 679,81 Mark, 3 größere Fabriketablissements �3 Gebäude! mit
166 397,36 Mark, 2 Windmühlen mit 1,930 Mark, 9 Wassermühlen mit 41 834,53 Mark Brand-
entsrhädigung

Entstanden sind erwiesenermaßen von diesen Bränden: durch Blitz 50, Vorsatz 22, Fahr-
lässigkeit 23, Spiel der Kinder mit Streichhölzern 25, Schadhaftigkeit der Feuerungsanlagen 6,
durch Selbstentzündung 1, durch Explosion 2, die Entstehungsart der übrigen Brände hat nicht
ermittelt werden können.

Die meisten Brände fanden statt in den Kreisen: Ratibor nämlich 57 mit 71,086 Mark,
Leobschütz 39 mit 34,502 Mark, Eosel 28 mit 22,587 Mark, Neustadt 24 mit 37,596 Mark,
Pleß 22 mit 21,426 Mark, Militsch 22 mit 34,481 Mark, Oels 21 mit 31,125 Mark, Neisse 20
mit 19,880 Mark, Breslau 20 mit 19,668 Mark Entschädigung

Von größerem Umfange waren die Brände�am:
11. Juni in Nied.-Peterswaldau, Kr. Reichenbach, mit 82,495 M. Vergtitig. für 5 Gebäude mit Inhalt.
21. Februar in Steinkunzendorß Kr. Reichenbach, mit 58,882 � � � 3
14. Februar in Leubus, Kreis Wohlau, mit 25,020 � � � 5
23. Oktober in Bischdorf, Kreis Wartenberg, mit 22,972 � � � 1
30. August in Herrmannsdorß Kreis Jauer, mit 19,395 � � �18

mit Jnhalt.
mit Inhalt.K A 

skks
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20. April in Ponientzütz, Kreis Ratibor, mit 19,030 M. Vergütig für 4 Gebäude
29. März in Mühldorf, Kreis Glas, mit 13,356 ,, ,, ,, 8 » » mit Inhalt.

Die ProvinziabLand-Feuer-Societäts-Directioin v. Uthmann.
Namslau, den 25. Mai 1883.

Jndem ich vorstehende Bekanntmachung zur Kenntniß der Kreisbewohuer bringe, kann ich
nicht unterlassen, auf das hierdurch constatirte erfreuliche Fortschreiten der Societät erneut hinzu-
weisen und gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß es dem gemeinsamen Streben der
Verwaltungs-Organe gelingen werde, das erfichtlich segensreich wirkende provinzielle Versicherungs-
Jnstitut zu immer größerer Ausbreitung und Vervollkommnung zu bringen. Jch empfehle dasselbe
daher zum Abschluß von Jmmobiliar- und Mobiliar-Versicherungen.
NO« 196] Breslau, den 19. Mai 1883.

Bekanntmaehung.
Die von den Theilnehmern der ProvinziakLand-Feuer-Societät nach § 25 des Reglements

für das erste Halbjahr 1883 zu leistenden ordentlichen Jmmobiliar-Versicherungsbeiträge in Höhe
eines Liszfacheti Simplums sind nach jener Bestimmung vom I. bis 31. Juli an die Ortserheber
zu zahlen und von diesen an die betreffende Kreis-Kasse abzuliefern. Nach Ablauf dieser Frist
müßten etwaige Rückstande durch Execution eingezogen, auch, wenn letztere erfolglos sein sollte, die
betreffende Versicherung gelöscht werden. Bis zum 3. August er. sind etwaige Reste vorschriftsmä-
ßig nachzuweisen.

Die OrtserhebenTantieme kann der Kreis-Kasse angerechnet werden, wenn die Beiträge in
der betreffenden Ortschaft ohne Reste eingezogen sind.

»« Ueber die Znläfsigkeit eines theilweisen Erlasfes der Beiträge pro 1883 wird wie früher
zu Ende des Jahres befunden werden.

Die ProvinzialsLandFeuer-Soeietiits-Direetiou. gez. von Uthmann.
Namslau, den 26. Mai 1883.

Jndem ich vorstehende Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß
die Ortserheber bezüglich der etwaigen Rückstände bei Ablieferung der Feuer-Societäts-Beiträge ein
Restverzeichniß in duplo der KönigL Kreis-Kasse hierselbst vorzulegen haben.
NO« 1971 Breslau, den 19. Mai 1883.

Ju dem durch die Polizei-Verordnung, betreffend das polizeiliche Meldewesem vom 26. No-
vember 1874  Amtsbl. Seite 517! eingeführten Formular zur Abmelde-Bescheitrigutig  Abzugs-Attest!
ist eine Colonne betreffend Bemerkungen über Führung 2c. vorhanden.

Aus Anlaß eines Specialfalles wird hierdurch angeordnet, daß bei Abmeldtmg abziehender
Personen in Zukunft von Amtswegen keine Bemerkung über die Führung aufzunehmen ist.

Es bleibt jedoch den Polizei-Verwaltungen selbstredend unbenommen, nach Meldung neu
anziehender Personen, welche polizeilich irgendwie verdächtig erscheinen, die Polizeibehörde des Ab-
zugsortes um Auskunft über die Führung der Neuangezogeneti zu ersuchen, wie andererseits die Poli-
zei-Behörden des bisherigen Wohnorts verpflichtet bleiben über etwaige Vorbestrafungen wegen Ver-
brechen oder wenn die betreffende Person unter sittenpolizeilicher Controle steht, der Polizeibehörde
des neuen Aufenthaltsorts Unaufgefordert direkt Mittheilung zu machen.

Königi. Regierungs-Präsident. gez. von Junker.
An fämmtliche Königliche Herren Landräthe des Regierungsbezirksx Pr. I. III. 3764.

Namslau, den 28. Mai 1883.
Vorstehendeir Erlaß theile ich den ftädtischen Polizei-Verwaltungen und Muts-Vorständen

des Kreises zur Kenntnißuahme und genauer Beachtung hierdurch mit.
NO� 1981 b Namslau, den 29. Mai 1883.

Betrifft die Abhaltung des Ober-Ersatk-Geschäfts pro 1883.
Das diesjährige Qber-Ersatz-Geschäft für den Aushebungsbezirk Namslau findet Dienstag

den 19. Juni er. in Grimm? Hstel hierselbst statt und kommen die für tauglich befun-
denen, sowie die zur Ersatz-Reserve I. Classe in Vorschlag gebrachten Militairpflichtigett zur Vor-
stellun .g Die Polizei-Verwaltungen und Gemeinde-Vorstände des Kreises erhalten die Vorladungen
zum Aushebungs - Geschäft in den nächsten Tagen zugefertigt, welche den betreffenden Niattnschaften
gegen EmbfangssBescheinigung unverzüglich auszuhändigen sind.

Vorladungen, welche wegen Verzugs der Militairpflichtigen nicht ausgehändigt werden kön-
nen, sind mir unter Angabe des gegenwärtigen Aufenthalts der betreffenden Mannfrhaften so-
fort zurückzusendem » ·

Die Polizei-Verwaltungen und Gemeinde-Vorstände mache ich dafür verantwortlich, daß die vor-
geladenen Mannschaften an dem vorbezeichneten Tage pünktlich früh 6�/2 Uhr an Ort und Stelle
sind und mit gereinigtem Körper und in reiner Wäsche zur Vorstellung gelangen.

Die Herren Bürgermeister und Gemeindevorsteher haben am Ober-Ersatz-Geschäft persön-
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lich zu erscheinen und müssen letztere an diesem Tage die Amtsbinde anlegen. Eine Vertretung der
Gemeindevorsteher durch einen Schösfen, ist ohne triftige schriftliche Entsrhuldigung nicht zulässig.

Die Rekrutirungs-Stanimrollet1 sind mit zur Stelle zu bringen.
Jch mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß kein Gemeinde-Vorsteher vor Beendigung

des Geschäfts den Platz verlassen darf und von denselben namentlich auf Nüchternheit der Mann-
schaften zu halten ist.

Wer von den Mannschaften am Erscheitien durch Krankheit verhindert ist, hat ein von
der Polizei-Behörde beglaubigtes ärztliches Attest einzureichem

Diejenigen, welche ohne genügende Entschuldigung der GestellungsOrdre keine Folge leisten
oder nicht pünktlich bei ihrer Aufrufung «am Stelle sind, haben eine Geldstrafe bis zu 30 Mark
evcutl. entsprechende Haft zu gewärtigen und können als unsichere Heerespflichtige sofort einge-
stellt werben. Reelamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie bereits der
KreisiErsatkCommission vorgelegen haben, oder die Reelamationsgründe erst nach dem Muste-
rungs-Geschäft eingetreten sind. g

Bezüglich der seit dem Kreis-Ersatz-Geschäft zugezogenen Militairpflicljtigem über welche
eine definitive Entscheidung herbeizuführen ist, erwarte ichs bestimmt bis Montag den 11. Juni
er. Mittags 12 Uhr die Einreichung einer Zugangsliste eventl. Negativ-Anzeige. Die Leo-
sungs-Ssheine der zugezogeuen Mannschaften sindider Nachweisung beizufügen.

Die bis zu dem gestellten Termin nicht eingesandten oder unvollständigen Listen resp.
NegativsAnzeigen werden durch kostenpflichtige Boten sofort abgeholt rein. zur Umarbeitung
zurückgegeben werden.

Nach diesem Zeitpunkt sich noch meldende Militairpfliehtige sind mir stets sofort nam-
haft zu machen.

Diejenigen im Besitz des Berechtigungs-Scheins zum einjährigfreiwilligen Dienst befind-
lichen Militairpflichtigem deren Ausstand abgelaufen und die von einem Truppeiitheil abgewiesen
worden sind, haben sich bei Verlust des Anrechts, als Einjährig-Freiwillige zu dienen, spätestens
bis zum 11. Juni er. in meinem Bureau zu melden.

No« 199] Namslau, den 28. Mai 1883.
Behufs Aufstellung einer an die Königliche Regierung einzureichenden Nachweisung sind

hier die den Schulvorständen zurüekgegebenery wegen Gewährung von Staatsbeihilfen zur Lehrerbe-
soldung aufgestellten Prästationstabellen dringend erforderlich und fordere ich daher die nachbezeich-
neten Schulvorstände auf, qu. Tabellen bis spätestens den 7. Juni er. hierher einzureichen

Etwaige an diesem Termine noch fehlende Nachweisungen müßten auf Kosten der säu-
migen Schulvorstände abgeholt werden.

Die Gemeinde-Vorstände beauftrage ich, diese Verfügung sofort den Schulvorständen zur
Kenntnißnahme vorzulegen. »

Bachowitz evang. und kathol., Bankwitz evang. und kathol., Belmsdorf kathol., Buchelsdorf
kathol., Gr.-Butschkar1 kathol., Creuzendorf kathol., Dammer evang. und kathol., Hönigerii evang.,
Jaeobsdorf evang., Kaulwitz evang. und kathol., Lorzendorf kathol., Poln.-Marchwitz evang., Wind.-
Marchwitz evang., Michelsdorf kathol., Minkoivsky evang., Nassadel evang., Obischau evang., Pauls-
dorf evang., Polkowitz evang., Proschau kathol., Reicheii evang., Saabe evang., Schmograu evang.
und kathol., Schwirz kathol., Simmelwitz evang., Städte! evang., Gr.-Steinersdorf kathol., Sterzen-
dorf evang., Strehlitz evang. und kathol., Wallendorf kathol., Wilkau evang.

Von Vuchelsdorß Sterzendorf, Wallendorf und Wilkau sind gleichzeitig die wegen Gewäh-
rung von Staatsbeihülfen zur Besoldung 2e. der Adjuvanten aufgestellten PrästationspTabellen mit
einzureichen. «

No« 2001 - Wilkau, den 25. Mai 1883.
Am 4. und 5. Juni er. sollen sämmtliche Grundstücke in den Gemarkungen der am

12. April constituirten Genossenschaft zur Gut: und Bewässerung der Damnig- Ellguth-Wilkauer
Weideniederung, gemäß § 6 und 7 des Genossenschasts-Statuts zum Zins- und Amortisationsbei-
trage nach Maßgabe des denselben aus den Genossenschafts-Anlagen erwachsenden Vortheils, von
den, vom Ausschuß am 12. d. Mts. gewählten beiden Sachverständigen unter Leitung des Vor-
standes eingeschätzt werden. Die Vorladung der einzelnen Grundstücksbesitzer zur Anweisung ihrer
Grundstücke ist durch die betreffenden Guts- und Gemeindevorstände jedem besonders behändigt wor-
den. Sollten seit Januar d. Js. Besitzveränderungen stattgefunden, so werden die jetzigen Besitzer im
Damnig und Ellguther Bezirk hiermit aufgefordert, am Montag den 4. Juni er. früh 9 Uhr die
Bonitirungseommission behufs Anzeigung ihrer Grundstücke an der Damniger Mühle zu erwarten,
dieselben der Wilkauer Gemarkung aber am Dienstag den 5. Juni er. früh 9 Uhr am Damniger
Wege bei der Mittelwilkauer Wiese resp. an der Damniger Schleuße

Gemäß § 7 und 19 des Genossenschafts-Status wird das Genossenschafts-Cataster, nach
dem dasselbe von der Aufsichtsbehörde geprüft worden, vom 10. Juni bis zum 10. Juli er. zur
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Einsicht der Genossen in der Wohnung des Vorstehers ausliegen Abänderungs -Anträge müssen
innerhalb dieser Frist beim Genossenschaftsvorsteher schriftlich eingebracht werben.

Der Vorsteherder Genoffenfchaft zur Em- und Bewiisseging der DamnigsEllguthsWilkauer Weideniederunm
rauner.

NO« 2011 Namslau, den 22. Mai 1883.
Die Walzarbeiten bei Neuschüttuiig der Simmelwitzäliassadeper Kreis-Chaussee, resp. Ster-·

zendorf-Piec·zisker Straße, sollen an den Biindestforderiiden vergeben werden.
· - Die Bedingungen 2c. liegen im Bureaii des Kreis-Ausschusses aus, woselbst auch diesbezüg-

liche Offerten bis zum 4. Juni er. einzureichen sind.
No» 2021 Namslau, den 28. Mai 1883.

Während der Abwesenheit des KönigL Oberamtmanih Major a. D. Klör-Schmograu vom
1. f. Aus. ab aus die Dauer von 3 Wochem wird der Wirthschafts-Jnspector Brix-Paiilsdorf die
Amtsvorstehew und der Jnspector Hennig-Sc«hmograu die Gutsvorstehergeschäfte führen.
NO« 2031 h Namslau, den 26. Mai 1883.

_ Vereidet für die Gemeinde Strehlitz I der Gutsbesitzer Christian Herrtnaiiii daselbst zum
Waisenrath

No« 2041 Namslau, den 28. Mai 1883.
Termiuc zur Schutzpocken-Jmpfung.

Es sind zu bestellen:
Für Honnabend den 2. Juni er.-

1. Sämmtliche Geimpften von Giesdorf und Böhmwitz zur Revision in Giesdorf, Punkt 3 Uhr;
2. Sämmtliche Jmpflinge von Vuchelsdorf, Haugendorf, Belmsdorf und Michelsdorf zum Jmpfen in Buchelsdorf, 4 Uhr;
3. Strehlitz hat4undReichen4ganz gesunde, übersMonate alte Kinder zur Vorimpfung nach Buchelsdorf zu schicken �Uhr!;

Für Mittwoch den 6. Juni cr.:
1. Sämmtliche Jmpflinge   sowohl die neugeborenen als die zwölsjährigen! von Eckersdors zum Jmpfen, Punkt 21/2 Uhr;
2. Sämmtliche Jmpflinge von Hönigern zum Jmpfen, 33/4 Uhr;
3. Sämmtliche Geimpften von Nassadel zur Revision, 6 Uhr;
4. Gülchen hat 3 und Bankwitz 8 ganz gesunde, über 3 �Monate alte Kinder zur Vorimpfung nach Hönigern zu

schicken, 33/4 Uhr. 
Für Honnabend den 9. Juni er.-

Sämmtliche Jmpflinge von Reichen und Grambschütz zum Jmpfen in Reichen, Punkt 11/2 Uhr;
Sämmtliche Jmpflinge von Strehlitz zum Jmpfen, 33/4 Uhr;
Sjämmtliche Geimpften von Buchelsdorf, Haugendorf, Velmsdorf und Michelsdorf zur Revision in Buchelsdorß
5 /2 Uhr;

. Wallendorf hat 3 und Noldau 3 ganz gesunde, über 3 Monate alte Kinder zur Vorimpfung nach Strehlitz zu
schicken, 33/4 Uhr. -

Für gionnabend den 2. Juni cr.:
Sämmtliche Jmpflinge von Wilkau zum Jmpfen in Wilkau, 2IX2 Uhr.
Jacobsdorf hat 4 gesunde Kinder zum Vorimpfen nach Wilkau 2V: Uhr zu stellen.

Mittwoch den 6. Juni cr.: ·
Sämmtliche Jmpflinge von Saabe und Hessenstein zum Jmpfen in Saabe 2 Uhr.

ISLänidmgkichechJngpxlixigg vosn Slgiinsksowsky zum ghmpfeiz in MäidnYwsxy åk Ulåruh st IIm .= ar wi a ge un e in er zum orimp en na an om y r zu e en.
Revision in Poln.-Marchwitz 472 Uhr.

Honnabend den 2. Juni cr.:: »
1. Sämmtliche geimpften Kinder von Droschkau zur Revisikm in Droschkau, Vcäremcgttagts 114Uläb K l w�! t d i2. Sämmtliche geimpften Kinder von Schmograu zur Revi ion in Schmograu, a mi ags r, au wi a re

ganz gesunde, weder unter 1/2, noch über 1 Jahr alte Kinder zur Vorimpfung nach Schmograu zu senden, Nach-

mittag 4 Uhr. 
Für Mittwoch den 6. Juni cr.: _

Sämmtliche geimpften Kinder von Proschau zur Revision in Proschau, Nachmittag 4 Uhr.
Lorzendors hat 4 ganz gesunde, weder unter Ixsz noch über 1 Jahr alte Kinder nach Proschau zur Vor-

impfung zu senden, Nachmittag 31/2 Uhr. .
Für Honnadend den 9. Juni ct.: _  »

Sämmtliche noch nicht geimpften Kinder von �aumig, sowohl die neugeborenen, als auch die 121ahrigen
zur Jmpfung in Kaulwitz, Nachmittag 4 Uhr.

Für Mittwoch den 13. Juni ct.: ·  ·
Sämmtliche noch nicht geimpften Kinder von Lorzendorf sowohl die neugeborenen als auch die 121ahrigen

zur Jmpfung in Lorzendorf, Nachmittag 4 Uhr. · _
Unter den ausgeführten Ortschaftsnamen ist stets der betreffende Guts- und Gemeindebezirk zu verstehen.

Hierbei mache ich auf §§ 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874  R.-Ges. -Blatt 1874 S. 31! wiederholt
mit dem Vemerken aufmerksam, daß · » .

1. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 a._a. O. ihnen obliegenden Nachweissz das;
die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt, oder aus einem gesehlichen Grunde unterblieben ist, zu fuhren
unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark. _ _

2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und
trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung  § 5! entzogen geblieben sind,
mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen und ·

3. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch § 13 a. a. O. ihnen aufer-
legten Verpflichtung nicht nachkommen mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

IF« P9P!"
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_ Die städtischen Polizei-Verwaltungen, Guts: und Gemeinde-Vorsteher ersuche resp. veranlasse ich, unter Hin·
weis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875  Auß. Beilage zu No. 9 des Amtsblattes pro 1875! die
Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen minde-
stens acht Tage vorher durch Eircular vorzuladen und ihnen dabei bemerklich zu machen, daß nach §.14 des Jmpfge-
setzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben
find, mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und daß nach § 22 des Jmpf-
regulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Eircular ist von den Vorgeladenen zum Zeichen der
Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von dem insinuirenden Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse
zu bescheinigen. Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs, welche im vorigen Jahre wenig
beachtet worden sind, noch besonders aufmerksam, wonach:

a. die Gemeinde- bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten bei Ordnungsstrafe verpflichtet sind,
den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen im Behinderungsfalle aber einen Gerichts-
mann mit der Stellvertretung zu beauftragen,

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirksarzte zur Seite
ftellen und mit der Führung der Listen während des Terniins zu beauftragen haben,

e. die Gemeinde- und bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stellvertreter bei
Ordnungsstrafe gehalten sind,

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Borniünder, deren Kinder» und Pflegebefohlenen ohne gesehlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Revision entzogen
geblieben sind, am Schlusse des Termins sofort zu notiren und dem betreffenden Amts - Vorsteher zur
Bestrafung sungesäumt anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu bescheinigen. Die Dupli-
cate der Jmpflisten sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
J. V.: Willerh Regierungs-Referendar.

S t e ck b r i e f.
Gegen den Knecht Andreas Wawerek aus Dziedzitz geboren zu Groß-Deutschen, Kreis

Kreuzburg, jetzt unbekannten Aufenthalts, ist wegen Verbrecheiis gegen die Sittlichkeit die gerichtliche
Untersuchungshaft beschlossen. Derselbe ist 19 Jahre alt, katholisch, hat schwarze Haare und Augen-
brauen, hohe Stirn, Nase und Mund gewöhnlich, Zähne vollständig, Gesichtsbildung länglich, Ge-
sichtsfarbe gesund, mittlere Gestalt, keinen Bart und spricht polnisch und deutsch.

Bei seinem Weggange trug derselbe schwarzen Ueberzieher, schwarze Beinkleider und Mütze
Es wird ersucht, denselben im Betretungsfalle zu verhaften und in das Gerichts-Gefäng-

niß zu Namslau abzuliefern.
Oele» den 25. Mai 1883. Der Erste Staatsanwalt.

Der unterm 9. December 1882 und 11. April 1883 hinter der verehelichten Anna Schwi-
talla von hier erlassene Steckbrief ist durch Ergreifung derselben erledigt.

- Namslau, den 28. Mai 1883. Der Königliche Amtsanwalt

B. Nichtamtlicher Theil.
Mittwoch den 6. Juni er. findet, so Gott will, die Iahresfeier des hiesigen

Zweigvereins der Gustav -Adolph-Stiftung zu Reichthal statt. Dieselbe beginnt um
9�/z Uhr mit feierlichem Gottesdienst, für welchen Herr Pastor pr. Weingärtner aus Breslau
die Predigt freundlichst übernommen hat. An diesen Gottesdienst reiht sich die  Z5eneral-Versammlung,
in welcher nach einleitendem Jahresbericht über die Verwendung der eingegangenen Jahresbeiträge
Beschluß gefaßt werden und zugl. die Wahl zweier Deputirten für die am 19. und 20. Juni er.
zu Sprottau zusammentretende Generalversammlung der schlesischen Zweigvereine der Gustav-Adolph-
Stiftung vorgenommen werden soll.

Alle Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins werden hiermit zur Theilnahme,
wie am Festgottesdiensh so auch an der in Rede stehenden Generalversammlung freundlichst eingeladen.

Namslau, den 29. Mai 1883.

Der Vorstand
des Zweigvereins der Gustav-Adolph-Stiftung für Namslau und Umgegend.

Schwarz Hildebrandt Haselbach Wilde. Müller. Nitranskh
Fengler. v. Willert. A. Paulisch.

Da der Fußweg von Grambschiitz nach Steinersdorß soweit er durch den Gramb-
schiitzer Forst führt, bereits aufgehoben, der andere Theil desselben im öffentlichen Interesse nicht er-
forderlich und seine Beseitigung bei mir beantragt ist, so ordne ich hiermit seine Einziehung mit
der Maßgabe an, daß nach der Vorschrift des Gesetzes vom 19. März 1881 § _2 List. I? gegen
diese Verfügung innerhalb der Ausschlußfrist von 2 Wochen der Einspruch bei mir zulassig ist.

Wird innerhalb dieser Ausschlußfrift ein Einspruch nicht erhoben, so wird von mir die
rechtskräftig gewordene Anordnung in Vollzug gesetzt werden.

Sterzendorf, den 29. Mai 1883. Der Amtsvorstehen
Freiherr Saurma.
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Bekanntmaehung
Da vom 28. Mai bis .16. Juni er. Brücken- und Wasserbauten bei Laubsky

und Damnig stattfinden werden, so ist die Vecturanz von Wilkau nach Laubsky und von Wil-
kau nach Damnig nur über Namslau und Ellguth möglich.

Wilkau, ben 27. Mai 1883. Der Amtsvorstand.

Sitzung des landw. Beamten-Unterst.-Vereinsk
Sonntag den 3. Jum Ruhm. 4 Uhr Grimm-s HoteL

Tagesordnung:
1. Geschäftliche Mittheilnngen .
2. Wahl eines» Delegirten zur General-Versam1nlung in Breslan

» Der Vorstand.
H olz-Verkauf» ZwangsverfteigerungMontag den 4. Juni er. NachmittagDie im Schlage Jagen 22 Vachwitz, unweit   - - , - - ,der Förstered noch unverkauften 43 Stück �k: 2 Uhr werde ich im Zlxcftrage der KomgL Forst

fern-Bauholz, von denen 22 der IV. und 21 Kasse zsesssniselssnkzmzzssssssässxs,sscäzslsåktse
der I1I. Taxkiasse angehören, sollcen » �mm ei» Wanduhr

Freitag bei! I. �stillt öffentlich versteigertr.
Vorm» 10 Uhr   Ditze, Vollzieh.-Veamter.

· V «» G N td - -

TTUzZksLTITTTI 2Fi3s3seik«.." .2�: s... Neue engl. Mamas-Heringe
angeboten werden. 8 20 Pfge.�

» Fkzsspsspsskkxzsssgg  Zeemxxsze stsssslsslsssssssssss
· « 48i. 488. 508. 512. 5351571. END· NCUUUIIZCIIJ

747.749.763. 764. 776. 782. Anchovis,
807. 839. 843. 868. · « 9

III. Klasse: No. 12. 32. 96. 287. 288. 297. sard��es a l baue»
i326. 391. 504. 509. 553. 586. Brich. Sardellen,
703. 720. 792. 795. 796. 817. Brathgringg
827. 844. 871. · H . �

Andre etwa im Schlage außerdem noch lie- erlnge
gende Nummern sind bereits verkauft. ZOTEIIICIIOIE Ulelskjlljkt und 30mm:

Vorherige Vesichtigung wird empfoPlen Zah- pr. Messlna-Citronen,
lung hat binnen vier Wochen zu erfo gen. �

ågimsåam dlen  Oziaiftjlssz » dünnsszhåiig _ vjälxäkålslnener önig. er ü: er. Störig. -
Emmenthaler,

Grasverpaehtung Limburger,
Zur öffentlichen Verpachtung der diegjährigen ··Grasnutzung in Brüchern und Blößen der Schutz- sank-Bisse

bezirke Bakhwilz und Windischmarchwitz steht emp e ·
·t d 1.«-« · .V .9U «ers-gesessen G;7:k;::»:sp«:» esse» We: Georgwenss.

an.
N ·l,d 4.O"183. » &#39;
ss�."ä�.e»%�i...�ff�äe.äs�iä�.�e.f Störig. Schone trockene Schmdeln

sind preismäßig zu verkaufen beiAuctiokk Vokkchekmstp Müller in Stadien
Wegen Todegfall bin ich Willens, Mon- «

tag den 4. Juni Vormittags 9 Uhr auf S e n e n
dem Ringe meine Sattlercinrikytnng nebst ser- » »
tiger und noch nicht verarbeiteter Waare und vom feinsten Gnßstahb jedes SkUck Unter» Gu-
Möbeln gegen Vaarzahlung zu verkaufen. rantie, in größter Auswahl, werde« empfehlen

Reichthah den 3.1. Mai 1883. . durch H
P  .Klosterstraße. .



�-�- 230 -�-��-

Ilie Maschinenbau-Anstalt
J. Schmiereck
in Namslau erlaubt sich hierdurch neuerdings wieder ihren geehr-
ten Kunden, den Herren Landwirthen ihr Lager von

Skhliigerdreskhmaskhinen
16��52« Breite,

Stiftdreschmaschinen
zum Hand- und Göpelbetriieb mit und ohne Skhüttelwerh ein-

bis 6-spännige Göpelm

Siedemaskhinen
von 8-12« Schnittflächh zwei-, drei- und viermesferig;

Sümasch»inen, Haferquetschen
Nmgelwalzen u»

alles bester Construction und solidester  Ausführung,
bestens zu empfehlen.

Alle Aufträge werden fchnell und mit der gewohnten Reellität
preiswürdig effectuirt.

NB. Zugleich ersuche ich die Herren sLandwirthe und meine
werthen Kunden, Ihre Bestellungen gütigst bald zu überweisen, und
auch die, der Reparatur bedürftigen Maschinen und Geräthe recht-
zeitig zu senden, damit ich im Stande bin, das Vertrauen nicht allein
durch gute, billige, sondern auch durch möglichst prompte Ausführung
zu erhalten.

J. Schmiereck,
mufo�incnßauw�nftuft, Mükkenkdau um!

Dampffckineiåentükka
 Nebst BeilageJ


